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V

Vorwort

Die 7. Auflage dieses Lehrbuchs wird wiederum von den drei Verfassern gemeinsam
verantwortet.

Die Lage der Europäischen Union ist auch in den letzten beiden Jahren durch außer-
gewöhnliche Umstände geprägt. Zu der besonders von Griechenland seit 2010 ausge-
henden und noch nicht bewältigten Euro-Finanzkrise ist ungefähr seit Mitte 2015 ein
Zustrom von Flüchtlingen aus Nahost und Afrika bisher ungeahnten Ausmaßes in die
EU getreten – besonders nach Deutschland, Österreich und Schweden. Ein Ende ist
noch nicht abzusehen. Diese Ereignisse stellen für die Geltung des Europarechts ein
ernstes Problem dar.

Die Entwicklung des sekundären Europarechts, der europäischen Rechtsprechung und
der begleitenden Literatur wird in der Neuauflage bis ungefähr Ende 2015 berücksich-
tigt. Der Aufbau des Buches ist grundsätzlich unverändert geblieben und ebenso unser
Konzept, einerseits den Studierenden die wichtigen Grundlagen des Europarechts vor-
zustellen und gleichzeitig auch solche Politikbereiche, die eher den Praktiker des Euro-
parechts interessieren. So werden dargestellt der „Allgemeine Teil“ des Unionsrechts
(Institutionen, Quellen, Rechtsschutz, Demokratie, Grundrechte u. a. m.) und ebenso
der Kern der meisten materiellen EU-Politiken (Binnenmarkt, Währungsunion, Wett-
bewerb, Außenbeziehungen u. a. m.). Bei den Grundrechten werden die für die EU
verbindlichen Garantien der EMRK behandelt.

Die Paragraphen wurden unter uns gegengelesen und erörtert, sodass wir für Unvoll-
kommenheiten die Verantwortung gemeinsam tragen.

Für wichtige Hilfe gebührt Dank am Lehrstuhl Classen den Damen und Herren Jytte
Lauenstein, Ilka Kromrey und Christopher Bilz, am Lehrstuhl Nettesheim den Damen
und Herren Björn Ebert, Ilka Englert, Christoph Fischer, Sebastian Karl, Dr. Andreas
Kulick, Julia Pfaffenrot, Julia Marie Polder, Tengfei Xu und Isolde Zeiler. Ebenso danken
wir unseren Lesern für willkommene Anregungen. Künftige Nachrichten werden wei-
terhin an oppermannprof@aol.com, classen@uni-greifswald.de bzw. an mail@nettes
heim.org erbeten.

Wir danken ein weiteres Mal Rechtsanwalt Dr. Johannes Wasmuth vom Verlag
C.H. Beck und seiner Umgebung für die gute Zusammenarbeit.

Möge des Buch wie bisher ein nützlicher Beitrag für die Juristenausbildung und
ebenso für die juristische und politische Praxis hilfreich sein.

Tübingen und Greifswald, im Januar 2016

Thomas Oppermann – Claus Dieter Classen –Martin Nettesheim





VII

Vorwort zur 1. Auflage

Es hat geraume Zeit gedauert, dieses Buch abzuschließen. Außer den beruflichen Ver-
pflichtungen eines Professors innerhalb und außerhalb der Massenuniversität unse-
rer Tage lag es am Gegenstande selbst. Seit Jahrzehnten, verstärkt durch den Bin-
nenmarktprozess der achtziger Jahre, befindet sich das Europarecht in einem Prozess
ständiger inhaltlicher Ausweitung. Es birgt mittlerweile in sich nicht nur die meisten
Disziplinen des nationalen Öffentlichen (Wirtschafts)rechts einschließlich vieler völ-
kerrechtlicher Bezüge, sondern greift zunehmend auch in privatrechtliche Bereiche
über, während seine strafrechtlichen Bestandteile sich noch in Grenzen halten.

Ein einzelner Autor vermag diesen Stoff heute nur noch mit Hilfe anderer zu bewälti-
gen. Ich danke den ehemaligen und heutigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mei-
nes Tübinger Lehrstuhls, die es mir durch vielfältige Unterstützug über die Jahre hin-
weg ermöglicht haben, das Lehrbuch zu vollenden. Dr. Claus Dieter Classen, Dr.
Patricia Conlan LL. M., Dr. Claus Eiselstein LL. M., Dr. Frank Fechner, Claus Fehren-
bacher, Werner Hiermaier, Prof. Dr.Michael Kilian, Dr.Martin Klose, Christoph Palme,
Jutta Teufel und Dr. Stefan Völker haben wichtigen Anteil an diesem Europarecht. Ge-
schrieben habe ich den Text letztlich im Wesentlichen alleine, so dass die Verantwor-
tung für alle Unvollkommenheiten bei mir verbleibt. Besonderer Dank gilt wieder ein-
mal Frau Helga Reichert-Orlik für die umsichtige Erstellung des Manuskriptes, was für
sich allein eine Sisyphusarbeit bedeutete.

Der C. H. Beck’schen Verlagsbuchhandlung und ihren Lektoren fühle ich mich für viel
Geduld und Hilfe verbunden. Ich denke dabei besonders an den früheren Lektor Dr.
Klaus Tremel, ohne dessen Zuspruch ich die Flinte möglicherweise ins Korn geworfen
hätte. Wichtigen Antrieb aus meiner Hamburger akademischen Heimat bedeuteten
die freundschaftlichen Nachfragen des deutschen Altmeisters des Europäischen Ge-
meinschaftsrechtsHans Peter Ipsen, ob denn das Buch immer noch nicht fertig sei.

Trotz aller Widrigkeiten habe ich dieses Europarecht besonders gerne geschrieben. Seit
der Freiburger Universitätszeit Anfang der fünfziger Jahre gehört die europäische Idee
zu meiner Lebensphilosophie. Das Gemeinschaftsrecht lernte ich in der Praxis der
Europa-Abteilung des Bonner Bundeswirtschaftsministeriums 1960–1967 bei Ulrich
Everling und Ulrich Meyer-Cording, eine mit vielen guten Erinnerungen verknüpfte
Zeit. Seither gehört das Europarecht in Tübingen zu meinen liebsten Forschungsge-
genständen, wozu viele anregende Gespräche mit Fakultäts- und Universitätskollegen
beitragen. Sehr viel hat mir die Verbindung mit dem großen EuropäerWalter Hallstein
in seinem Stuttgarter Ruhesitz Ende der siebziger Jahre bedeutet, als er mir die Edition
seiner ‚Europäischen Reden‘ anvertraute. Ein ständiger Ansporn zum Schreiben ergab
sich aus dem über die Jahre stetig wachsenden Interesse der Studenten am Europa-
recht. Möge das Buch künftig sein Scherflein dazu beitragen!

Vor allen anderen gebührt jedoch meiner Frau und unseren Kindern der Dank. Das
Gespräch mit meiner Frau hat mich, so hoffe ich, vor zu viel juristischem Rigorismus
bewahrt. Und ohne die Bereitschaft der ganzen Familie, mir die Zeit für diese Arbeit
zu gewähren, hätte das Buch nicht geschrieben werden können.

Tübingen, im Herbst 1990 Thomas Oppermann
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